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tischem Weg Vor- und Zunamen sowie den Rang jeder konsu
larischen Amtsperson mit, die eine andere Funktion als die des 
Leiters der konsularischen Vertretung ausübt.

(2) Der Entsendestaat teilt dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten des Empfangsstaates im voraus auf diploma
tischem Weg den Tag der Ankunft und der endgültigen Ab
reise eines Angehörigen der konsularischen Vertretung und 
dessen Familienangehörigen mit.

Artikel 6
(1) Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des 

Empfangsstaates stellt jedem Angehörigen der konsularischen 
Vertretung, der nicht Staatsbürger des Empfangsstaates ist, 
einen mit einem Lichtbild versehenen Ausweis aus, der seine 
Identität und seine Eigenschaft als Angehöriger der konsulari
schen Vertretung bestätigt.

(2) Absatz 1 ist auf Familienangehörige entsprechend anzu
wenden.

Artikel 7
Eine konsularische Amtsperson kann nur ein Staatsbürger 

des Entsendestaates und darf nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates sein oder ihren Wohnsitz im Empfangsstaat ha
ben.

Artikel 8
Der Empfangsstaat kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen für seine Entscheidung dem Entsendestaat schrift
lich auf diplomatischem Weg mitteilen, daß er beabsichtigt, 
das Exequatur oder eine andere Erlaubnis für den Leiter der 
konsularischen Vertretung zurückzuziehen oder daß ein Ange
höriger der konsularischen Vertretung nicht erwünscht ist. In 
diesem Fall hat der Entsendestaat die betreffende Person ab
zuberufen oder ihre Tätigkeit in der konsularischen Vertretung 
zu beenden. Unterläßt es der Entsendestaat, diese Pflicht in
nerhalb einer angemessenen Frist zu erfüllen, kann der Emp
fangsstaat, wenn es sich um den Leiter der konsularischen Ver
tretung handelt, das Exequatur oder die andere Erlaubnis zu
rückziehen oder, wenn es sich um einen anderen Angehörigen 
der konsularischen Vertretung handelt, diesen im weiteren 
nicht mehr in dieser Eigenschaft anerkennen.

Artikel 11
(1) Am Gebäude der konsularischen Vertretung und an der 

Residenz des Leiters der konsularischen Vertretung können 
das Staatswappen und die Bezeichnung der konsularischen 
Vertretung in den Sprachen des Entsendestaates und des Emp
fangsstaates angebracht werden.

(2) Am Gebäude der konsularischen Vertretung und an der 
Residenz des Leiters der konsularischen Vertretung kann die 
Staatsflagge des Entsendestaates aufgezogen werden.

(3) Der Leiter der konsularischen Vertretung kann die 
Staatsflagge des Entsendestaates an den von ihm dienstlich 
benutzten Fahrzeugen führen.

Artikel 12
(1) Der Empfangsstaat gewährleistet den Schutz der Konsu

larräumlichkeiten. Die Konsularräumlichkeiten dürfen nur zu 
Zwecken genutzt werden, die mit dem Charakter und den Auf
gaben der konsularischen Vertretung vereinbar sind.

(2) Die Konsularräumlichkeiten, die Residenz des Leiters der 
konsularischen Vertretung und die Wohnungen der konsulari
schen Amtspersonen sind unverletzlich. Die Organe des Emp
fangsstaates dürfen die Konsularräumlichkeiten, die Residenz 
des Leiters der konsularischen Vertretung und die Wohnungen 
der konsularischen Amtspersonen ohne Einwilligung des Lei
ters der konsularischen Vertretung, des Chefs der diplomati
schen Mission des Entsendestaates oder einer von ihnen er
mächtigten Person nicht betreten.

(3) Die Festlegung in Absatz 1 schließt nicht die Möglichkeit 
aus, daß in dem Gebäude, in dem sich die Konsularräumlich- 
keiten befinden, die Büros anderer Organe oder Behörden ein
gerichtet werden, sofern die Räumlichkeiten dieser Büros von 
denen der konsularischen Vertretung getrennt sind. In diesem 
Fall werden diese Büros nicht als Bestandteil der Konsular
räumlichkeiten im Sinne dieses Vertrages betrachtet.

Artikel 13
Konsulararchive sind jederzeit und unabhängig davon, wo 

sie sich befinden, unverletzlich.

K a p i t e l  III 

Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten

Artikel 9
(1) Der Empfangsstaat behandelt die Angehörigen der kon

sularischen Vertretung und ihre Familienangehörigen mit der 
gebührenden Achtung. Er trifft die geeigneten Maßnahmen, 
um den Angehörigen der konsularischen Vertretung die wirk
same Ausübung ihrer Funktionen zu gewährleisten.

(2) Der Empfangsstaat sichert, daß die Angehörigen der kon
sularischen Vertretung die Rechte, Erleichterungen, Privile
gien und Immunitäten nach diesem Vertrag in Anspruch neh
men können.

Artikel 10
(1) Der Empfangsstaat erweist dem Ehtsendestaat bei der 

Beschaffung von Konsularräumlichkeiten, einer Residenz des 
Leiters der konsularischen Vertretung und der Wohnungen für 
die Angehörigen der konsularischen Vertretung Hilfe und Un
terstützung.

(2) Der Entsendestaat kann in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates Konsularräumlich
keiten, eine Residenz des Leiters der konsularischen Vertre
tung und Wohnungen für die Angehörigen der konsularischen 
Vertretung, soweit diese Staatsbürger des Entsendestaates sind 
und ihren Wohnsitz nicht im Empfangsstaat haben, erwerben, 
mieten oder nutzen.

Artikel 14
(1) Eine konsularische Vertretung hat das Recht, sich mit 

der Regierung, den diplomatischen Missionen und anderen 
konsularischen Vertretungen des Entsendestaates in Verbin
dung zu setzen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Eine 
konsularische Vertretung kann alle allgemein üblichen Ver
bindungsmittel, einschließlich diplomatischer und konsulari
scher Kuriere, diplomatischen und konsularischen Gepäcks 
und verschlüsselter Nachrichten, benutzen. Die Errichtung und 
die Inbetriebnahme einer Funkstation bedürfen der Geneh
migung des Empfangsstaates. Bei der Benutzung öffentlicher 
Werbindungsmittel gelten für eine konsularische Vertretung 
die gleichen Tarife wie für die diplomatische Mission.

(2) Der dienstliche Schriftverkehr einer konsularischen Ver
tretung und das Konsulargepäck sind unverletzlich und dürfen 
durch die Organe des Empfangsstaates weder geöffnet noch 
zurückgehalten werden. Das Konsulargepäck muß als solches 
äußerlich sichtbar gekennzeichnet sein. Es darf nur dienstliche 
Schriftstücke oder für den dienstlichen Gebrauch bestimmte 
Gegenstände enthalten.

(3) Einem Konsularkurier, der ein offizielles Schriftstück be
sitzt, das ihn als solchen ausweist und aus dem die Anzahl der 
ihm anvertrauten Kuriergepäckstücke ersichtlich ist, werden 
vom Empfangsstaat die gleichen Rechte, Privilegien und Im
munitäten wie einem diplomatischen Kurier des Entsendestaa
tes gewährt. Das gilt auch für einen Konsularkurier ad hoc, 
dessen Rechte, Privilegien und Immunitäten als Kurier jedoch 
erlöschen, nachdem er das Konsulargepäck dem Empfänger 
ausgehändigt hat.


